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Zustimmung zu Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Neresheim; 
Abteilung Dorfmerkingen 
 

 
Sachverhalt: 
 
Entsprechend § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg werden der ehren-
amtlich tätige Abteilungskommandant und sein(e) Stellvertreter von den aktiven Angehörigen 
der jeweiligen Einsatzabteilung aus deren Mitte in geheimer Wahl auf die Dauer von fünf 
Jahren gewählt. Diese Wahl bedarf der Zustimmung durch den Gemeinderat.  
 
Da der bisherige Abteilungskommandant Florian Dirr vorzeitig aus der Abteilung Dorfmerkin-
gen ausscheidet, muss für die Restlaufzeit von 2 Jahren ein neuer Abteilungskommandant 
gewählt werden. 
 
Am 31.10.2021 fand die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Dorfmerkingen statt. 
Dabei wurden zum  
 
Abteilungskommandant Herr Manfred Brenner  (bisher: Florian Dirr) 
 
und zum 
 
2. Stellvertreter Herr Florian Mack  (bisher: Manfred Brenner) 
 
für die Restamtszeit von 2 Jahren gewählt. Der 1. Stellvertreter musste nicht neu gewählt 
werden. 
 
 
Anlagen: 0 
 
Beschlussantrag: 
 
Den Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Neresheim, Abteilung Dorfmerkingen, wird ent-
sprechend § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg zugestimmt. 
 
 
 
Neresheim, 03.11.2021 
 
 
 
 
gez.       gez. 
 
Thomas Häfele Vanessa Grimminger 
Bürgermeister stv. Hauptamtsleiterin 

 
 


